ìStellungnahme des BVHK zur haus- und fachärztlichen Versorgung herzkranker Kinder und Jugendlicher durch niedergelassene Kinderkardiologen





Jährlich kommen in Deutschland etwa 7.000 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Die Kinder, die nach einer erfolgten Operation chronisch krank bleiben, sind auf die umfassende Versorgung durch Spezialisten, sowohl kinderärztlich als auch fachärztlich, angewiesen. Diese Versorgung war bis 1996 durch niedergelassene Kinderkardiologen, die eng mit ihren Kollegen in den Herzzentren zusammenarbeiten, gut gewährleistet.





Der BVHK legte dies zum einen in seinem offenen Brief vom 22.12.1995 an Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer, zum anderen in seiner Pressemitteilung vom März 1996 dar und weist hiermit erneut auf den Inhalt dieser Veröffentlichungen hin.





Zusammenfassend sei hier nochmals erwähnt, wie prekär die Lage vieler niedergelassener Kinderkardiologen in Deutschland ist. Durch den Wegfall der Möglichkeit, haus- und fachärztliche Leistungen vornehmen und auch abrechnen zu können, ist die Versorgung der herzkranken Kinder in Deutschland ernsthaft gefährdet. Es gibt für diese Patientengruppe keine Alternative zum niedergelassenen Kinderkardiologen, der ihre in den verschiedensten Ausprägungsformen und Verläufen vorkommenden Herz-Kreislauferkrankungen vor dem Hintergrund der üblichen Kinderkrankheiten richtig einzuschätzen weiß. Hierfür muß der niedergelassene Kinderkardiologe sowohl in der Ausstattung seiner Praxis als auch von seinem Wissensstand her stets auf dem neuesten Stand der medizinischen Entwicklung sein. Auch dies verwehrt die neue Regelung des GSG, wenn der Arzt sich einmal für die hausärztliche Tätigkeit entschieden hat.





Betroffene und ihre Familien empfinden es als unzumutbar, daß nach Willen des Gesetzgebers die ambulante Grundversorgung durch niedergelassene Kinderkardiologen aus fraglich wirtschaftlichen Gründen verlorengehen soll. Fraglich wirtschaftlich ist diese Entscheidung deshalb, weil durch sie die Kosten für die ambulante Versorgung herzkranker Kinder und Jugendlicher steigen wird, da die kleinen Patienten gezwungen werden, mehrere Ärzte zu konsultieren, statt von einem umfassend versorgt zu werden. Die Verantwortlichen können anscheinend nicht nachvollziehen, wie wichtig es im Leben eines herzkranken Kindes ist, von einem umfassend kompetenten Arzt in seiner Praxis betreut zu werden, ob zum Kontrollechokardiogramm oder zur Vorsorgeuntersuchung. 





Eine Sonderregelung für den Bereich des niedergelassenen Kinderkardiologen kann keine präjudizierende Wirkung für andere Fachbereiche haben, da die Anzahl der herzkranken Kinder und Jugendlichen, im Gegensatz zu herzkranken Erwachsenen, in einer sehr viel geringen Zahl vorliegt. Die herzkranken Kinder und Jugendlichen machen in der Praxis eines niedergelassenen Kinderkardiologen in aller Regel 10 bis 15 Prozent aus.





Eine flächendeckende, fachkompetente kinderkardiologische Versorgung in den Kinderarztpraxen und die qualitativ optimale operative sowie postoperative Versorgung in den Zentren, das gute, vertrauensvolle Zusammenwirken aller Beteiligten, sind für herzkranke Kinder und Jugendliche von entscheidender Wichtigkeit, ja, sie sind lebenswichtig. Denn wichtig ist nicht nur, daß sie überleben, sondern auch, welche Lebensqualität sie erreichen können. Die Versorgung eines herzkrank geborenen Kindes durch einen niedergelassenen Kinderkardiologen ist für jedes herzkranke Kind ein gutes Stück Lebensqualität und für die Solidargemeinschaft ein Stück Sparpolitik.








